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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-330-17 
4.0-bl 
02.01.2017 
Fachbereich Bau 
Sven Blümel 

Beratungsfolge 

30.01.2017 Wirtschaftsausschuss 
23.02.2017 Hauptausschuss 
16.03.2017 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald 

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Außerplanmäßige Haushaltsausgabe für die Rückzahlung von Fördermitteln nebst Zinsen 
für die Sanierung "Wallkrone Slawenburg" 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der außerplanmäßigen Haushaltsausgabe im Jahr 
2016 für die Rückzahlung der Fördermittel nebst Zinsen für die Sanierung „Wallkrone 
Slawenburg“ in Höhe von 27.100,00 € zu. Die fehlenden Gelder können aus dem Produkt 
54101 Gemeindestraßen (Wartung und Pflege von Brücken) bereitgestellt werden. 

 

 
Beschlussbegründung: 
 
Die Stadt Vetschau/Spreewald erhielt aus der Kulturförderung des Bundes mit dem 
Zuwendungsbescheid vom 08.10.2014 Fördermittel für die Sanierung der Wallkrone der 
Slawenburg Raddusch. In diesem Bescheid wurde von 450.000,00 € Baukosten ausgegangen, 
welche mit 325.000,00 € Fördermitteln von Bund und Land unterstützt wurden. 
 
Gemäß Verwendungsnachweis beliefen sich die Baukosten jedoch nur auf 382.913,02 €. 
Gemäß Fördermittelbescheid handelte es sich um eine Fehlbetragsfinanzierung, sodass erst 
die Eigenmittel der Stadt Vetschau (125.000,00 €) aufzuwenden sind bevor das Land bzw. der 
Bund Fördermittel bereitstellt. Dementsprechend wurden von den o. g. Gesamtkosten der 
Eigenanteil der Stadt Vetschau abgezogen und zu viel erhaltene Fördermittel von Bund und 
Land zurückgezahlt. Die Fördermittel waren gemäß Bescheid bereits 2014 abzurufen. Gemäß 
Verteilungsschlüssel wurden an den Bund 12.980,71 € und an das Land 5.803,65 € 
zurücküberwiesen. 
 
Die Fördermittel konnten im Jahr 2014 jedoch nicht vollständig verbaut werden, da die Höhe der 
Baukosten eine öffentliche Ausschreibung erforderte. Diese sowie eine Witterungsbedingte 
Verzögerung auf der Baustelle führten dazu, dass die Maßnahme erst im Jahr 2015 
abgerechnet werden konnte. Mit Prüfung des Verwendungsnachweises im Jahr 2016 wurde 
darauf hingewiesen, dass für nicht fristgerecht eingesetzte Fördermittel Zinsen fällig werden. 
Der Erstattungsbetrag ist mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszins zu verzinsen, wodurch sich 
ein Gesamtzinsanspruch in Höhe von 8.154,55 € ergibt. 
 
Die außerplanmäßige Haushaltsausgabe im Jahr 2016 summiert sich somit auf 26.938,91 €. 
 
Abschließend ist festzustellen, dass trotz der rückzuzahlenden Zinsen der Stadt Fördermittel in 
Höhe von ca. 250.000,00 € bereitgestellt wurden. Diese ermöglichten eine umfassende 
Sanierung der Wallkrone. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

☐ NEIN  

   

X JA  

 Betrag in €: 27.100,00 € 

 Produkt: 25202 

 Ergebniskonto: 

559800 Sonstige Finanzaufwendungen 8.200€ 

531199 Zuweisungen an Land – periodenfremd 5.900€ 

531099 Zuweisungen an Bund – periodenfremd 13.000€ 

 Finanzkonto:  

 Maßnahme:  

 
Folgekosten bei 

Investitionen ab 50.000 €: 
 

 

☐ Mittel sind im Haushalt geplant Betrag in €:  

    

X Mittel werden bereitgestellt Betrag in €: 27.100,00 € 

  Im Rahmen des Budgets ☐ 

  Als über- oder außerplanmäßige Haushaltsausgabe ☐ 

 
Deckung:  ☐ Mehrertrag /-Einzahlung 

X Minderaufwand /-Auszahlung 

54101Gemeindestraßen 

522103 Wartung, Pflege 

  Im Rahmen eines Haushaltsnachtrages ☐ 

  In der folgenden Haushaltsplanung ☐ 

 

Anmerkung zu den finanziellen Auswirkungen Fachbereich Finanzen: 

 

Der auf dem Produkt-Konto 54101-522103 zur Verfügung stehende Betrag reicht aus, um die 
außerplanmäßige Haushaltsausgabe zu decken. 
 

 

 

 

 

Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter  Bürgermeister 
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